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Sttufte. fdjfoeiä. $0ttbto.=3eit«ttfl („WMfterblatt")

Stonb uttb 3iclc ber eibgettüffifdjeit
©eœerbegefe&gebimg.

(Ronefponbenj.)

©inen fadbfunbtgen ^Referenten haben gcb btc grei»
finnigen ber ©tobt güric*) in àationalrat
©djirmer, ißrägDeni beS ©cbroetprifcgen ©eroerbe»
oerbanbeS, p einem Referat fiber ©tanb nnb 3telc ber
etbgenöfgfcgen ©eroerbegefeggebung p gcgern gemußt.

SRadb einem tntereffanten ttberblidt fiber ben gefcgicht»
Itd&en ©Berbegang ber ©eroerbegefeggebung in ber ®dE)t»eij,
oor allem beS etbgenöfgfcgen SBerufSbilbungSgefegeS, baS
als erfter ©eil ber ©eroetbegefeggebung oerroirfttcEjt mot-
ben unb für bas bte SReferenbumSfrig belatintltcg am
30. September biefeS QabreS abgelaufen ift, !am fperr
©firmer etngegenb auf bte nun œeiter auSparbeitenben
Seile ber ©eroerbegefeggebung p fprecgen. Sen leitenben
©ebanïen beim SBerufSbilbungSgefeg erfennt ber
SReferent bartn, bag ^ter pm erftenmai bie SBetufSoer»
bfinbe p aftioer SRitarbeit fierangejogen roetben, inbem
ignen bie ©urcgfûbrung ber 9Reigetpröfnngen übertragen
roirb, wogegen flcg im ©tänberat bei ben SSertretern ber
Kantone etroelcge Oppogtion geltenb gemacgt botte, ©te
nationalrätlicge Kommifgon unter bem ^rfiftbium non
|jerrn Sd&irmer mar bei aßen Slrtifeln eingiromig ge=
mefen. ©urcg bas ©efeg roirb eS bem ©eroerbeganb et»
môgHcgt, auS eigener Kraft bie junge iBerufSorganifation
beranpbtlben. ©elbgoergätibHcg roirb eS etne 9îetbe oon
Sagten bauern, bis bie 93eruf8oetbcfabe fldfj an igte neuen
aufgaben roerben geroögnt gaben.

àlS nficbfte Aufgaben beS gefefclidben ©eroetbefchugeS
finb nun anbanb p nehmen eta ©efet} gegen ben un»
lautern SEBettberoerb unb ein foidbeS fiber bie ar»
beitSoerbältniffe im ©eroerbe. $n ber ©efefcge»
bung gegen ben unlautern SEBettberoerb ift bie

©cgroetj in ber SRacbftiegSjett hinter ben uns umgeben»
ben Staaten prficfgeblteben. ©er ©ntrourf ffir etn be»

jfiglid&eS 93unbe8gefefc liegt nun nor etner ©jpertenfom»
mifgon. 2Ran barf ftcb bte ©chroterigfetten ber SBegtiffS»
begimmung beS „unlautern SEBettberoerbeS" nicht oer»
geigen. ®a8 ©efeg roirb ftdb nicgt auf baS ©eroerbe
allein befdgrätifen, fonbetn bte ganje SEBirtfchaft beS 2an=
beS erfaffen unb bem ©runbfaij Don ©reu unb ©lauben
mehr SBeadgtung fiebern ; auch bte öffentlichen unb prioaten
SlrbeitëauSfcbtetbungen (©ubmiffionen) foflen baoon er»

fagt roerben. ©er SEBunRh beS ©egroetjetifeben ©eroerbe»
nerbanbeS gebt bagln, ben unlautern SEBettberoerb etroa
folgenbermagen p umfchretben: „als unlauterer SBBett»

beroerb fofl gelten, roenn bei SBettberoerben Offerten ge=

fteflt roerben, bte mit ben natürlichen gaftoren ber EßretS«

bilbung im SEBiberfprucg fteben unb nut beë^alb ben
anfehetn eines befonberS gfinfiigen angeboteS machen."
©te auSlegung biefet Umfcgreibung unb eine aßfdßige
©ericgtSpragiS auf ©runb etner folchen ©efefceèbegim»
mung rofirbe augerorbentlicgen ©chroterigfeiten begegnen.
SRationalrat ©dbirmer fegtägt baber folgenbe gaffun g beS

SSegriffeS oor: „Unlauteren SEBettberoerb begebt, roer bei
Offerten greife fteßt, bei beten fortgefegter Snroenbung
fein ©efdbäftsbetrteb bem SRuta entgegengeben rofirbe".
©er iBcîlagte mfigte bann nur noch beroetfen, baff bei
ben angeroanbten greifen fetn ©efdjäft auf bie ©auer
befteben fönnte. SCBenn überaß ein folcger SRachroelS ge»

forbert rofirbe in ber EßrajtS, lönnten pgflofe Konfurfe
unb SRacglagoertrfige oermteben roerben!

W Bei mifutlle* Doppelstiduigcx oder ur
richtige« Adresse« bitte« vir zu relUHiere«, n«

Ifilt Besitz zm sparts. Bit ezitlifle«.

©er noch 8« oerroirïlidbenbe ©eil ber
gebung beruht tn etner Siegelung ber arbeitToTt
bfiltniffe im ©eroerbe. àflerbingS bieten btemelL
geroetblichen arbeitgeber ihren arbeitnebmern auch ohne

©efeh befrtebigenbe arbeitSoerbfiltniffe, baS ©efefc abet

erfaßt auch bie aufenfeiter. ©ine Sanierung ber Arbeits,

oerbfiltntffe erfchetnt bem ^Referenten am heften buté,

ffibrbar burdb baS ÜRittel ber ©efamtarbeitSoertrâge, bit

nach fei"« SDletaung ffir bte ganjen SBerufSpetge Obligo,

torifdg unb oerbtnbltch erïlfirt roetben foflten. (©efanntlié

läft jich auch feb* oiel UngfinftigeS fiber bte @ifaf)tu:tgeti
mit ©efamtarbeitSoerträgen oorbrtngen). ^etr ©chttmer
roenbet fich entfdbieben gegen oerblnbltcbe ©cbtebbfptü^
beS ©taateS, roeil babutch baS gutrauen pm Staate

unterhöhlt roirb unb bie Probleme ffir ben fiaatlthen
Seichter faum afle öberblictbar finb. ßroifchen SStbeii,

gebern unb arbeitnebmern foß fidb ein gegenfeitigeä 33«,

trauenSoerbältntS berauSbilben, tnbem beibe ©ruppett

jicb offen auSfprechen. 3roifchen ben oerfchiebenen arbeit-

gebern roirb ber abfehluf eines ©efamt-SBerfoertroget
empfohlen.

Sie geplanten SBunbeSgefehe roetben roobl noch oer»

fcjjtebene Qabte auf ihre SBerroirlHchung roarten laffen,

IBtele ihrer SSefiimmungen roerben bte abfolute gretyelt

ber SBirtfchaft einengen unb p etner art batbgebun,
bener ^irtfdbaftsform fiberffibren; bartn erblidt

ber Referent einen SEBeg pr ©anterung, welcher b«

Prüfung wert wäre unb ben er auch ben b>ftotift|e»

Parteien pr aufnähme tn ihre programme empfiehlt.

SBir mfiffen tn roeitefien SöolfSfreifen baS SSertraue»

barauf fd^affen, bag auch ouf bürgerlichem SSoben ein

auSroeg auS roirtfdbafi lieber KriftS bnrchauS möglich ip

unö bag tiefer nidbt im ©ojialtSmuS ober im fiommu'

niSmuS p ftnben ift.

üer$cbieäene$.

©eroerblidbcS »UbungSrocfen. @8 barf als

gortlchritt tn ber Organifalion ber feit Dotiertem Qapt

nunmehr oom SBunbeSamt ffir Qinbugrie, ®e>

roerbe unb arbeit in a3erbtnbung mit ben juftdn»

bigen îantonalen SSebörben unb SerufSoerbänben oer»

anftatteten fchroeijerifdben 93iIbungSCurfe fût

ßebrer an geroerblichen gortbilbungSfcbul®»
bejetchnet roerben, bag man geh nun bei jebem

auf etn ganj beftimmteS gadb» ober ©achgebtet fonj®

Irtert. ®enn auch fo bte pr Sßerfügung ftebenbe Seit

— bie Kurfe bauern tn ber Siegel eine bis jtoeieinp:
SBocheu — oft noch reegt Inapp bemeffen ig, fo to»

bodg ber aSorroutf, btefe Kurfe feten ©dbneflbletchen, lang«

nid^t mehr mit ber gleichen SSeredEjitgung auSgeiptoro«

roerben. Unb etneS fäßt roefentlidb ins ©emidpt; w

beutige Sebrerfcgaft an ben gewerblichen gorlbilbungs'

fcgulen ig p etnem gtogen ©eil mit ooflfiem ©haffeo '

eifer bei ber Sache, ©te ig begrebt, bem mehr &ctu|'

lieg ortentterten Unterricht burdb ben SSefudb etüfptejP'
ber Kurfe begmöglidb gerecht p roerben. ©ag baS »
bilbungSbebfirintS febr garî ig, beroeig 8- S3, bet w
Qabr regetredbte angurm p ben oerangalteten RoW '

etn ßubrang, ber pr ©ret«, ja fogar iur ©ehSteiw 8

einzelner Surfe führte. ^ ,,„k

^nSbefonbere waren eS bie Kutfe ffir ®taatë< J
SBirifchaftSfnnbe etnerfettS unb Suchföhrunfl "J* n L«
bte in paraßeler göbrung in ben ©ommetfetien ht WL

unb In ben |>etbgfetten in S3ern gattfanben, W
Sleforbteilnebroerpbte« aufrotefen.

_

©taatSbfirgerlicher Unterricht! auch bei

btefe ©eite beS ©eroerbefdbulunterridbtS bei oller »

lennungbex befonbetn ©teßung ber berufslunblih^o ^

töv Jllustr. schtveiz. Handw.-Zeitung („Meisterblatt")

Stand und Ziele der eidgenössischen
Gewerbegesetzgebung.

(Korrespondenz.)

Einen sachkundigen Referenten haben sich die Frei-
sinnigen der Stadt Zürich in Nationalrat
Gchirmer, Präsident des Schweizerischen Gewerbe-
Verbandes, zu einem Referat über Stand und Ziele der
eidgenössischen Gewerbegesetzgebung zu sichern gewußt.

Nach einem interessanten Überblick über den geschicht-
lichen Werdegang der Gewerbegesetzgebung in der Schweiz,
vor allem des eidgenössischen Berufsbildungsgesetzes, das
als erster Teil der Gewerbegesetzgebung verwirklicht wor-
den und für das die Referendumsfrist bekanntlich am
30. September dieses Jahres abgelaufen ist, kam Herr
Schirmer eingehend auf die nun weiter auszuarbeitenden
Teile der Gewerbegesetzgebung zu sprechen. Den leitenden
Gedanken beim Berufsbildungsgesetz erkennt der
Referent darin, daß hier zum erstenmal die Berufsver-
bände zu aktiver Mitarbeit herangezogen werden, indem
ihnen die Durchführung der Meisterprüfungen übertragen
wird, wogegen sich im Ständerat bei den Vertretern der
Kantone etwelche Opposition geltend gemacht hatte. Die
nationalrätliche Kommission unter dem Präsidium von
Herrn Schirmer war bei allen Artikeln einstimmig ge-
wesen. Durch das Gesetz wird es dem Gewerbestand er-
möglicht, aus eigener Kraft die junge Berufsorganisation
heranzubilden. Selbstverständlich wird es eine Reihe von
Jahren dauern, bis die Berufsverbände sich an ihre neuen
Aufgaben werden gewöhnt haben.

Als nächste Aufgaben des gesetzlichen Gewerbeschutzes
sind nun anhand zu nehmen ein Gesetz gegen den un-
lautern Wettbewerb und ein solches über die Ar-
beitsverhältnisse im Gewerbe. In der Gesetzge-
bung gegen den unlautern Wettbewerb ist die

Schweiz in der Nachkriegszeit hinter den uns umgeben-
den Staaten zurückgeblieben. Der Entwurf für ein be-

zügliches Bundesgesetz liegt nun vor einer Expertenkom-
Misston. Man darf sich die Schwierigkeiten der Begriffs-
bestimmung des „unlautern Wettbewerbes" nicht ver-
hehlen. Das Gesetz wird sich nicht auf das Gewerbe
allein beschränken, sondern die ganze Wirtschaft des Lan-
des erfassen und dem Grundsatz von Treu und Glauben
mehr Beachtung sichern; auch die öffentlichen und privaten
Arbeitsausschreibungen (Submissionen) sollen davon er-
faßt werden. Der Wunsch des Schweizerischen Gewerbe-
Verbandes geht dahin, den unlautern Wettbewerb etwa
folgendermaßen zu umschreiben: „Als unlauterer Wett-
bewerb soll gelten, wenn bei Wettbewerben Offerten ge-
stellt werden, die mit den natürlichen Faktoren der Preis-
bildung im Widerspruch stehen und nur deshalb den
Anschein eines besonders günstigen Angebotes machen."
Die Auslegung dieser Umschreibung und eine allfällige
Gerichtspraxis auf Grund einer solchen Gesetzesbestim-

mung würde außerordentlichen Schwierigkeiten begegnen.
Nationalrat Schirmer schlägt daher folgende Fassung des
Begriffes vor: „Unlauteren Wettbewerb begeht, wer bei
Offerten Preise stellt, bei deren fortgesetzter Anwendung
sein Geschäftsbetrieb dem Ruin entgegengehen würde".
Der Bt klagte müßte dann nur noch beweisen, daß bei
den angewandten Preisen sein Geschäft auf die Dauer
bestehen könnte. Wenn überall ein solcher Nachweis ge-
fordert würde in der Praxis, könnten zahllose Konkurse
und Nachlaßverträge vermieden werden!

VW" »ti <ve»tutllt» vspyelt«»au»gt» »«er «»
»icdttge» /M«»tt» bitte» »ir »u re»l«»iel<«. «« «»
»>ti«e «»»te» »» »»sre». Sie k»»e«it!»».

Der noch zu verwirklichende Teil der
gebung beruht in einer Regelung der Arbeitsved
Hältnisse im Gewerbe. Allerdings bieten die mà
gewerblichen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern auch ohne

Gesetz befriedigende Arbeitsoerhältntsse. das Gesetz à
erfaßt auch die Außenseiter. Eine Sanierung der Arbeitt-

Verhältnisse erscheint dem Referenten am besten buch
führbar durch das Mittel der Gesamtarbeitsvertrâge, dii

nach setner Meinung für die ganzen Berufszwetge obligg,

torisch und verbindlich erklärt werden sollten. (Bekanntlich

läßt sich auch sehr viel Ungünstiges über die Erfahrungen
mit Gesamtarbeitsverträgen vorbringen). Herr Schirme:
wendet sich entschieden gegen verbindliche Schiedsspruch-
des Staates, weil dadurch das Zutrauen zum Stach

unterhöhlt wird und die Probleme für den staatlichen

Richter kaum alle überbltckbar sind. Zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern soll sich ein gegenseitiges Ver-

trauensverhältnis herausbilden, indem beide Gruppen

sich offen aussprechen. Zwischen den verschiedenen Arbeit-

gebern wird der Abschluß eines Gesamt-WerkvertrageS
empfohlen.

Die geplanten Bundesgesetze werden wohl noch ver-

schiedene Jahre auf ihre Verwirklichung warten lasser.

Viele ihrer Bestimmungen werden die absolute Freiheit

der Wirtschaft einengen und zu einer Art halbgebur-
dener Wirtschaftsform überführen; darin erM
der Referent einen Weg zur Sanierung, welcher der

Prüfung wert wäre und den er auch den historischer

Parteien zur Aufnahme in ihre Programme empfiehlt.

Wir müssen in weitesten Volkskreisen das Vertraue«

darauf schaffen, daß auch auf bürgerlichem Boden eir

Ausweg aus wirtschcifilicher Krisis durchaus möglich ist

unv daß dieser nicht im Gozialismus oder im Komm-

nismus zu finden ist.

0er;chieàîî.
Gewerbliches BildungSwese«. Es darf als

Fortschritt in der Organisation der seit vorletztem Jahr

nunmehr vom Bundesamt für Industrie, Ge-

werbe und Arbeit in Verbindung mit den zustâr-

digen kantonalen Behörden und Berufsverbänden ver-

anstalteten schweizerischen Bildungskurse für

Lehrer an gewerblichen Fortbildungsschule»
bezeichnet werden, daß man sich nun bei jedem Kurt

auf ein ganz bestimmtes Fach- oder Sachgebiet konzer-

triert. Wenn auch so die zur Verfügung stehende M
— die Kurse dauern in der Regel eine bis zweieinhalb

Wochen oft noch recht knapp bemessen ist. so karr

doch der Vorwurf, diese Kurse seien Schnellbletchen, lang!

nicht mehr mit der gleichen Berechtigung ausgeiprochll

werden. Und eines fällt wesentlich ins Gewicht; tm

heutige Lehrerschaft an den gewerblichen Forlbildung
-

schulen ist zu einem großen Teil mit vollstem Schaffen -

eifer bei der Sache. Sie ist bestrebt, dem mehr beruf-

lich orientierten Unterricht durch den Besuch entsprechen-

der Kurse bestmöglich gerecht zu werden. Daß das

bildungsbedürints sehr stark ist, beweist z. B. der M
Jahr regelrechte Ansturm zu den veranstalteten Kurfe-

ein Zudrang, der zur Drei-, ja sogar zur Sechste»» t

einzelner Kurse führte.
Insbesondere waren es die Kurse für Staats- »

Wirtschaftskunde einerseits und Buchführung andere -

die in paralleler Führung in den Sommerferten in M
und in den Herbstferten in Bern stattfanden, u»?

Rekordteilnehmerzahlen auswiesen.
Staatsbürgerlicher Unterricht! Auch bei uns

diese Seite des Gewerbeschulunterrichts bei aller A

kennung der besondern Stellung der berufskundlichen s ^
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